
Islandpferde-Freunde 

Rhön-Vogelsberg e.V. 

IslandPferdeFreundeRhoenVogelsberg_AntragAufJugendfoerderung-2016-05-26.docx       Seite 1 von 2 

 
 

Antrag auf Jugendförderung 
 
Mein Sohn/Tochter (Name) _____________________________________ 
 
geboren am: 
 
hat an folgendem Lehrgang / Reitstunden teilgenommen: 
 
Ort: 
 
Lehrgangsleiter: 
 
Datum/Zeitraum: 
 
reine Lehrgangsgebühr: 
(ohne Unterbringung Pferd/Reiter oder sonstige Nebenkosten) 

 
Unterschrift Lehrgangsleiter 
 
Ohne Unterschrift des Lehrgangsleiters kann der Antrag nicht berücksichtigt werden! 

 
 
 
Kontoverbindung: 
 
 
Name Kontoinhaber: 
 
IBAN: 
BIC: 
 
Datum u. Unterschrift _______________________________________ 
 
Diesen Antrag bitte bis zum Ende des Jahres an unsere Kassenwartin senden: 
Nicole Hack 
Weyherser Weg 11 
36129 Gersfeld/Hettenhausen 
  

1. Vorsitzender: Josef Feuerstein 
Am Wäldchen 5 
36142 Tann (Rhön) - Theobaldshof 
 
Tel.: 06682-9191-00 oder -01 

Fax.: 06682-9191-02 

Mail: Josef.Feuerstein@IsiFreunde-Rhoen.de 

Web.: www.isifreunde-rhoen.de 
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Merkblatt zur Jugendförderung der 
Islandpferdefreunde Rhön-Vogelsberg e.V. 
 
Jedes Kind oder jeder Jugendliche bis 18 Jahre, die Mitglieder in unserem 
Verein sind, kann sich jedes Jahr Reitkurse, Abzeichen Lehrgänge 
oder ähnliches bezuschussen lassen. 
 
Diese Kurse können Vereinskurse sein oder auch während einer Ferienfreizeit 
woanders stattgefunden haben und sollte von einem 
IPZV-Trainer geleitet sein. 
 
Auf Nachfrage können auch andere Kurse bezuschusst werden. 
 
Es werden auch regelmäßig genommene Reitstunden bezuschusst, 
auch für diese Stunden ist eine Trainerlizenz Bedingung. 
 
Kosten der Unterbringung für Pferd und/oder Reiter werden nicht 
bezuschusst. Zum Nachweis, dass ihr den Kurs absolviert habt, bitte 
den formellen Antrag auf Jugendförderung ausfüllen. 
 
Nur korrekt ausgefüllte Anträge werden berücksichtigt! 
 
Die Anträge müssen bis zum Ende des laufenden Jahres beim Kassenwart 
eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


